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Satzung über das Vermittlungsverfahren bei der 
Landeszahnärztekammer Sachsen 

(mit allen Änderungen – Stand 14. November 2009) 
 

§ 1 
Grundlagen 

(1) Die Landeszahnärztekammer Sachsen 
bietet aufgrund von § 39 des SächsHKaG in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Ziffer 6 der 
Satzung der Landeszahnärztekammer Sach-
sen ein Vermittlungsverfahren zur Beilegung 
berufsbezogener Streitigkeiten an. 

(2) Das Vermittlungsverfahren ist weder ein 
Schiedsverfahren im Sinne der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) noch eine andere außerge-
richtliche Streitbeilegung im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung der außergerichtlichen 
Streitbelegung. 

(3) Der Rechtsweg wird durch das Vermitt-
lungsverfahren nicht ausgeschlossen. 

(4) Das Vermittlungsverfahren wird vom 
Rechtsausschuss am Sitz der Landeszahn-
ärztekammer Sachsen durchgeführt. 

(5) Der Rechtsausschuss wird gemäß Sat-
zung von der Kammerversammlung der Lan-
deszahnärztekammer Sachsen für die Dauer 
einer Wahlperiode gewählt. Die Mitglieder 
des Rechtsausschusses wählen den Vorsit-
zenden aus Ihrer Mitte. 

§ 2 
Aufgabe 

Das Vermittlungsverfahren hat die Aufgabe, 
eine gütliche Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Kammermitgliedern oder zwi-
schen Kammermitgliedern und Dritten zu 
bewirken, soweit sich die Streitigkeiten auf 
den Bereich des zahnärztlichen Berufes be-
ziehen. 

§ 3 
Grundsätze des Verfahrens 

(1) Die Durchführung des Verfahrens setzt 
das Einverständnis aller Beteiligten voraus. 
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden. 

(2) Die Mitglieder des Rechtsausschusses 
sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unabhängig, weisungsungebunden und nur 
ihrem Gewissen und ihrer fachlichen Über-
zeugung verantwortlich. Sie haben über die 

Verhandlungen und die ihnen in Ausübung 
ihres Amtes zur Kenntnis gelangenden Un-
terlagen und Verhältnisse der Beteiligten 
Stillschweigen zu bewahren. 

(3) Das Verfahren findet unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. 

(4) Bei Streitigkeiten zwischen Kammermit-
gliedern kann der Rechtsausschuss Auskünf-
te verlangen, soweit dem nicht das Berufs-
geheimnis oder eine dienstliche Pflicht zur 
Verschwiegenheit entgegenstehen, und de-
ren persönliches Erscheinen veranlassen. 

§ 4 
Nichtdurchführbarkeit des Verfahrens 

(1) Das Vermittlungsverfahren wird nicht 
durchgeführt, wenn 

a) in gleicher Angelegenheit bereits ein 
Schiedsspruch oder ein Urteil eines ordent-
lichen Gerichtes oder ein Berufsgerichtsur-
teil ergangen ist, 

b) ein ordentliches Gerichts- oder Berufsge-
richtsverfahren anhängig ist, es sei denn, das 
anhängige Verfahren wird bis zur Entschei-
dung des Vermittlungsverfahrens ausgesetzt, 

c) ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfah-
ren wegen desselben Tatbestandes anhängig 
ist, 

d) ein Beteiligter vor Beginn des Vermitt-
lungsversuches Widerspruch einlegt, 

e) der Rechtsausschuss zu der Überzeu-
gung kommt, dass die Behandlung der Sa-
che aus fachlichen, rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen für eine Vermittlung unge-
eignet ist. 

(2) Die Entscheidung über die Nichtdurch-
führbarkeit des Verfahrens oder dessen Ein-
stellung gemäß § 4 Absatz 1 Punkt e) ist 
schriftlich niederzulegen, zu begründen, 
vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses zu 
unterzeichnen und den Verfahrensbeteilig-
ten zu übersenden. Diese Entscheidung ist 
unanfechtbar. 
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§ 5 
Vermittlungsverfahren 

(1) Wird die Kammer zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten durch Kam-
mermitglieder oder Dritte schriftlich aufge-
fordert, beginnt der Rechtsausschuss seine 
Vermittlungstätigkeit. 

(2) Der Rechtsausschuss hat innerhalb von 4 
Wochen nach Anrufung tätig zu werden. 

(3) Der Vorsitzende des Rechtsausschusses 
eröffnet das Vermittlungsverfahren durch 
schriftliche Information an die Beteiligten, 
die gleichzeitig aufgefordert werden binnen 
4 Wochen schriftlich zu erklären, ob sie mit 
der Durchführung eines Vermittlungsverfah-
rens einverstanden sind. 

(4) Das Verfahren wird vom Vorsitzenden 
des Rechtsausschusses nach freiem Ermes-
sen bestimmt; es kann in schriftlicher oder 
mündlicher Verhandlung geführt werden, 
wobei der Grundsatz der mündlichen Ver-
handlung gilt. Der Vorsitzende des Rechts-
ausschusses bedient sich zur Durchführung 
des Verfahrens der Geschäftsstelle der Lan-
deszahnärztekammer Sachsen. 

(5) Zur Schaffung einer objektiven Aus-
gangsbasis kann der Rechtsausschuss die 
Durchführung einer wissenschaftlich be-
gründeten unabhängigen Sachverständigen-
begutachtung anregen. Die Kosten der Be-
gutachtung trägt der Antragsteller. Anders-
lautende Abreden zwischen den Parteien 
bleiben von dieser Regelung unberührt. 

§ 6 
mündliche Güteverhandlung 

(1) Wird eine mündliche Güteverhandlung 
durchgeführt, werden die Parteien, Sachver-
ständigen und Zeugen mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen durch den Vorsit-
zenden des Rechtsausschusses geladen. 

(2) Die mündliche Güteverhandlung wird 
von mindestens zwei Zahnärzten und einem 
Juristen des Rechtsausschusses durchgeführt. 
Mit Zustimmung der Verfahrensbeteiligten 
können Dritte an der Güteverhandlung teil-
nehmen. 

(3) Die Verfahrensparteien können sich 
durch einen Rechtsanwalt oder eine andere 
Person ihres Vertrauens vertreten lassen. Der 

Vertreter muss eine schriftliche Vollmacht 
vorlegen. 

(4) Anträge auf Ablehnung eines Mitgliedes 
des Rechtsausschusses wegen Besorgnis der 
Befangenheit sind beim Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses einzureichen. 
Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der 
Rechtsausschuss.  

(5) Die mündliche Güteverhandlung sollte 
möglichst in einer Sitzung zu Ende geführt 
werden. Sollte ein weiterer Termin erforder-
lich sein, wird er sofort bestimmt. 

§ 7 
Abschluss des Verfahrens 

Das Ergebnis des Verfahrens ist aktenkundig 
zu machen. 

§ 8 
Dokumentation,  

Aufbewahrung der Akten 
(1) Jedes Vermittlungsverfahren ist mit ei-
nem Aktenzeichen, den Namen der Beteilig-
ten, sowie den Daten und der Art der Erledi-
gung zu registrieren. 

(2) Über die mündliche Güteverhandlung ist 
eine Niederschrift anzufertigen. Die Nieder-
schrift ist vom Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses und dem Protokollführer zu un-
terzeichnen. Die Niederschrift ist allen 
Beteiligten als beglaubigte Abschrift zuzu-
stellen. 

(3) Die Akte ist nach Abschluss des Verfah-
rens bei der Geschäftsstelle der Landeszahn-
ärztekammer Sachsen für 5 Jahre unter Ver-
schluss aufzubewahren. 

(4) Die Aktenführung obliegt der Geschäfts-
stelle der Landeszahnärztekammer Sachsen. 

§ 9 
Kosten des Verfahrens 

(1) Die Durchführung eines Vermittlungs-
verfahrens ist für die Beteiligten mit Aus-
nahme der Gutachterkosten nach § 5 Abs. 5 
Satz 2 gebühren- und kostenfrei. 

(2) Ihre eigenen Kosten (insbesondere 
Rechtsanwaltsgebühren dgl.) tragen die Par-
teien des Vermittlungsverfahrens selbst. 

§ 10 
Inkrafttreten 
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Diese Satzung über das Vermittlungsverfah-
ren bei der Landeszahnärztekammer Sach-
sen ist am 1. Januar 2010 in Kraft getreten. 
Sie wurde vom Sächsischen Staatsministeri-

um für Soziales und Verbraucherschutz mit 
Az.: 21-5415.42/4 am 02.12.2009 geneh-
migt.

 


